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Protokoll 
 

 

über die am 15. September 2015 von 17.05 Uhr bis 21.50 Uhr im Sitzungszimmer des Kommu-

nalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

52. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2010 – 2016) 
 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Simon Aschaber, Christine Bernhofer,  

Mag. (FH) Michael Danzl, Mag. Helga Embacher, Alois Foidl, Elisabeth 

Grander, Johann Grander, Christine Gschnaller, Andrea Hauser, Manfred 

Kecht, Heribert Mariacher, Leo Resch, Robert Steger, Peter Treichl, Franz 

Viertl, Peter Wallner, Rupert Wörgötter 

 

Entschuldigt: Dr. Georg Zimmermann, Renate Kammerlander, Mag. Leo Hofinger,  

August Golser, Ing. Manfred Keuschnigg 

 

Nicht entschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

 

www.st.johann.tirol 
 

 

  

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 
(nach Reduktion) 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

 Neugestaltung der Einfahrt Süd („OBI-Kreuzung“) auf der Landesstraße B 178 (Vortra-

gende: Ing. Josef Saxer und Dipl.-Ing. Jürgen Wegscheider) 

 „Egger-Werk“: Erweiterung des Energie- und Umweltkonzepts (Vortragende: Albert  

Berktold und Johann Feiersinger) 

 Neugestaltung der Poststraße (Vortragender: Alexander Hronek) 

 Information: Quartiere für Flüchtlinge 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Abschluss eines Mietvertrags mit dem Österreichischen Alpenverein, Sektion Wilder Kaiser 

2) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit Christiane Fischer und Monika Fischer 

3) Abschluss eines Vertrages mit der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 

4) Abschluss einer Vereinbarung mit der Altenwohnheim Kitzbühel GmbH 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss eines Raumordnungsvertrags: Christian Aigner und Marlene Aigner 

2) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst. 272/1 (Christian Aigner) 

3) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 3506/1 und 3506/3 (Christian 

Hirnsberger) 

4) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 508/1 und 519/2 (Harald Rieser) 

b) Gst. 6218 (Thomas Klausner) 

c) Gst. 2123/11 (Immo Alpin Tirol GmbH) 

5) Änderung eines Bebauungsplans: Gst. 2647/2 (Fritz Egger GmbH & Co. OG) 
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2) Finanzausschuss 

1) Abschluss eines Kontokorrentkreditvertrages und von Darlehensverträgen: Darstellung 

der Vertragsparameter 

a) Hochwasserschutz: Vorfinanzierung des Landes- und Großachengenossenschaftsan-

teils (EUR 1.000.000,00) 

b) Abwasserbeseitigungsanlage, Bauabschnitt 09 (EUR 400.000,00) 

c) Jugendzentrum (EUR 600.000,00) 

 

3) Straßenausschuss 

1) Mittelfreigabe: LED-Straßenbeleuchtung 

2) „Masterplan“: Vergabe der Bauarbeiten 

 

4) Überprüfungsausschuss 

1) Bericht über die 35. Überprüfungsausschusssitzung 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

V. Entscheidung über die Erhebung einer außerordentlichen Revision 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

Der Bürgermeister setzt den Verhandlungsgegenstand III.1.4.d) Erlassung von Bebauungsplä-

nen: Gst. 2794/20 und 2794/24 („OBI“) von der Tagesordnung ab. Ein Widerspruch gemäß § 43 

Abs 3 lit a TGO 2001 erfolgt nicht. 
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Elisabeth Grander gelobt vor dem Gemeinderat gemäß § 28 TGO Abs 1 2001 das Folgende: 

 

„Ich gelobe, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, mein Amt unei-

gennützig und unparteiisch auszuüben und das Wohl der Marktgemeinde St. Johann in Tirol und 

ihrer Bewohnerinnen und Bewohner nach bestem Wissen und Können zu fördern.“ 

 

 Neugestaltung der Einfahrt Süd („OBI-Kreuzung“) auf der Landesstraße B 178 (Vortra-

gende: Ing. Josef Saxer und Dipl.-Ing. Jürgen Wegscheider) 

 

Ing. Josef Saxer und Dipl.-Ing. Jürgen Wegscheider erläutern mithilfe zweier .pdf-Dateien 

die Ergebnisse einer verkehrstechnischen Untersuchung zum Knoten Süd (Einfahrt Süd), 

wobei zwei Varianten geprüft wurden (Variante 1: Anbringung einer Betonleitwand, Vari-

ante 2: Anbringung einer Ampel). Die Ampellösung soll umgesetzt werden. 

 

Die zwei .pdf-Dateien sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A angehängt. 

 

Der Vortrag wird von einer breiten, kontroversen Diskussion begleitet. Die vorgestellten 

Varianten begegnen teils Vorbehalten (kritisch etwa Leo Resch, welcher „große Beden-

ken“ hat und sich für weitere Gespräche ausspricht), teils werden sie offen unterstützt 

(Johann Grander klar für Variante 1, Christine Bernhofer tendenziell für Variante 2).  

Heribert Mariacher favorisiert unterdessen den Bau einer Unterflurtrasse. Seine und auch 

Christine Bernhofers Frage nach den Kosten der Neugestaltung der Einfahrt Süd kann in 

der Sitzung nicht beantwortet werden. 

 

Der Bürgermeister bedankt sich bei den Vortragenden ausdrücklich für ihr Kommen und 

ihren partnerschaftlichen Ansatz. 

 

Anschließend setzen sich Ing. Josef Saxer und Dipl.-Ing. Jürgen Wegscheider mit der 

vom Bürgermeister verlesenen Anfrage von Manfred Kecht zur „Verkehrssicherheit“ bei 

der Wieshoferkreuzung (= Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls) auseinander. 

 

Manfred Kecht ist der Ansicht, der „Gehweg“ sei dort für Autofahrer nicht erkennbar.  

Ing. Josef Saxer weist dies zurück: Der „normale Autofahrer“ sehe den „Gehsteig super“, 

„Fehlfahrten“ könnten allerdings niemals ausgeschlossen werden. Manfred Kecht ent-

gegnet, derartige Fehlfahrten passierten hier „sehr einfach“. Er sieht eine Lösung in der 

Anbringung eines „Fixradars“. 
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Die von Manfred Kecht thematisierte Frage nach dem Setzen von „Abbiegezeichen“ ist in 

§ 11 Abs 3 StVO geregelt. Demnach ist die Änderung der Fahrtrichtung oder der Wechsel 

des Fahrstreifens grundsätzlich mit den dafür bestimmten, am Fahrzeug angebrachten 

Vorrichtungen anzuzeigen. Ing. Josef Saxer führt erläuternd aus, der von „oben“ kom-

mende, in den Mitterndorferweg abzweigende Fahrer habe die „Aufgabe“, zu „blinken“. 

 

Der Bürgermeister merkt an, er erhalte aus der Bevölkerung überwiegend positive Rück-

meldungen zur neu gestalteten Wieshoferkreuzung. Auch Heribert Mariacher, der die 

Kreuzung „jeden Tag“ befährt, betont die Verbesserung der Verkehrssituation in diesem 

Bereich. 

 

Ing. Josef Saxer und Dipl.-Ing. Jürgen Wegscheider verlassen die Sitzung um 18.10 Uhr. 

 

 „Egger-Werk“: Erweiterung des Energie- und Umweltkonzepts (Vortragende: Albert  

Berktold und Johann Feiersinger) 

 

Albert Berktold und Johann Feiersinger erläutern von 18.10 Uhr bis 18.40 Uhr die Erwei-

terung des Energie- und Umweltkonzepts beim „Egger-Werk“. 

 

 Neugestaltung der Poststraße (Vortragender: Alexander Hronek) 

 

Alexander Hronek erläutert von 18.40 Uhr bis 19.40 Uhr das vielgepriesene Bauvorhaben 

„Neugestaltung der Poststraße“ (so spricht etwa Heribert Mariacher stellvertretend für 

mehrere von einem „Vorzeigeprojekt“) mithilfe mehrerer Dateien. Auszüge aus dem Vor-

trag sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlagen C und D angehängt. 

 

Im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt ordnet der Bürgermeister eine zehnminüti-

ge Pause an. 

 

 Information: Quartiere für Flüchtlinge 

 

Der Amtsleiter berichtet über das geplante Bundesverfassungsgesetz über die Unterbrin-

gung und Aufteilung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden, welches unter anderem 

das medial häufig erwähnte „Durchgriffsrecht“ des Bundes zum Inhalt hat. 

 

Demgemäß kann die Bundesministerin für Inneres bei Vorliegen näher definierter Vo-

raussetzungen die Nutzung und den Umbau von bestehenden Bauwerken oder die Auf-

stellung beweglicher Wohneinheiten auf Grundstücken, die im Eigentum des Bundes oder 

diesem zur Verfügung stehen, ohne vorheriges Verfahren mit Bescheid vorläufig anord-
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nen, wenn dem überwiegende Interessen der Sicherheit, der Gesundheit und des Um-

weltschutzes nicht entgegenstehen. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Abschluss eines Mietvertrags mit dem Österreichischen Alpenverein, Sektion Wilder Kaiser 

 

Der Amtsleiter erläutert den Mietvertrag mit dem Österreichischen Alpenverein, Sektion Wil-

der Kaiser. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Mietvertrags mit dem Österreichischen Alpenverein, Sektion Wilder Kai-

ser, laut Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit Christiane Fischer und Monika Fischer 

 

Der Amtsleiter berichtet über den Inhalt des Dienstbarkeitsvertrags mit Christiane Fischer 

und Monika Fischer. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Dienstbarkeitsvertrags mit Christiane Fischer und Monika Fischer laut An-
lage F dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

3) Abschluss eines Vertrages mit der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 

 

Der Amtsleiter erläutert den Vertrag mit der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Vertrags mit der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH („Einverständniser-

klärung“) laut Anlage G dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

4) Abschluss einer Vereinbarung mit der Altenwohnheim Kitzbühel GmbH 

 

Der Amtsleiter informiert über die Vereinbarung mit der Altenwohnheim Kitzbühel GmbH. 

Diese Vereinbarung solle von allen Gemeinden des Bezirks Kitzbühel inhaltsgleich abge-

schlossen werden. 
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Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss der Vereinbarung mit der Altenwohnheim Kitzbühel GmbH laut Anlage H die-

ses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss eines Raumordnungsvertrags: Christian Aigner und Marlene Aigner 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die  

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Christian Aigner und Marlene Aigner laut 

Anlage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst. 272/1 (Christian Aigner) 

 

Beschluss (19:0): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 272/1 von Freiland in Wohngebiet  

(§ 38 Abs 1 TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage J (Julius) dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des 

Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Änderung; die-

ser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stel-

lungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person 

oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 
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3) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts: Gst. 3506/1 und 3506/3 (Christian 

Hirnsberger) 

 

Beschluss (16:3): 
 

Bei den Gst. 3506/1 und 3506/3 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen Raumord-

nungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für überwiegende Wohnnutzung 

im Bereich der Gst. 3506/1 und 3506/3 mit folgenden Festlegungen: Indexziffer  

W 5, Zeitstufe ZA und Baudichtestufe D 1 gemäß dem Verordnungstext zum örtli-

chen Raumordnungskonzept 

o Festlegung der Indexziffer W 5: Wohngebiete im freien Landschaftsraum, freiste-

hende Einfamilienhäuser in offener Bauweise und mit überwiegend nur zwei oberir-

dischen Geschoßebenen, weitere Entwicklung: Lückenschließung in Übereinstim-

mung mit der bestehenden Baustruktur, keine weitere Ausdehnung dieser Sied-

lungsbereiche 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für überwiegende Wohnnutzung 

im Bereich der Gst. 3506/1 und 3506/3 mit folgenden Festlegungen: Indexziffer  

W 6, Zeitstufe Z1 und Baudichtestufe D 2 gemäß dem Verordnungstext zum örtli-

chen Raumordnungskonzept 

o Festlegung der Indexziffer W 6: Gemischte Nutzungsstruktur aus Wohngebäuden 

und wohnverträglichen gewerblichen Nutzungen, insbesondere Pensionen, Han-

dels- und Dienstleistungsbetriebe, etc. Im Zuge der Flächenwidmung sind vorzugs-

weise Widmungen als gemischtes Wohngebiet vorzunehmen. 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage K dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, welche 

einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des 

Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Änderung; die-

ser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stel-

lungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person 

oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 
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4) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 508/1 und 519/2 (Harald Rieser) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers pro-

jiziert werden. 

 

Beschluss (17:0): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald, Peter Wallner abwesend] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 508/1 und einen Teil des Gst. 519/2 

von Dr. Erich Ortner vom 18. August 2015 („14/2015 Rieser Harald“) wird gemäß § 66 

Abs 1 erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss 

über die Erlassung des Bebauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechts-

wirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnah-

me zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

b) Gst. 6218 (Thomas Klausner) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers pro-

jiziert werden. 

 

Beschluss (15:2): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald, Peter Wallner abwesend] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 6218 von Dr. Erich Ortner 

vom 18. August 2015 („15/2015 Klausner“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 

2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 

2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 

Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Be-

bauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hie-

zu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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c) Gst. 2123/11 (Immo Alpin Tirol GmbH) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers pro-

jiziert werden. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2123/11 von Dr. Erich Ortner vom  

18. August 2015 („16/2015 Kowatsch“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 

2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 

2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 

Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Be-

bauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der 

Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hie-

zu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

5) Änderung eines Bebauungsplans: Gst. 2647/2 (Fritz Egger GmbH & Co. OG) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert 

werden. 

 

Beschluss (17:0): [Mag. Helga Embacher, Andrea Hauser abwesend] 
 

Es erfolgt eine Änderung des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 2647/2 (aufsichts-

behördlich genehmigt am 29. November 2013 zu RoBau-2-416/272/2-2013), und zwar in 

der Weise, wie sie in den Erläuterungen von Dr. Erich Ortner vom 20. August 2015 

(„eb_bplsjt_13_2015_eggerwerk.doc“) beschrieben sind. Die Änderungen sind in Anlage 
L dieses Gemeinderatsprotokolls, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet, 

ersichtlich. Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Be-

schluss über die Erlassung des Bebauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur 

rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 
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2) Finanzausschuss 

1) Abschluss eines Kontokorrentkreditvertrages und von Darlehensverträgen: Darstellung 

der Vertragsparameter 

a) Hochwasserschutz: Vorfinanzierung des Landes- und Großachengenossenschaftsan-

teils (EUR 1.000.000,00) 

 

Vorbemerkung: Dieser Tagesordnungspunkt steht in Zusammenhang mit dem Be-

schluss des Gemeinderats vom 7. Juli 2015 zu Verhandlungsgegenstand III.2.1) Fi-

nanzausschuss: Hochwasserschutz: Vorfinanzierung des Landes- und Großachenge-

nossenschaftsanteils. 

 
In Zusammenhang mit Hochwasserschutzbauten (Fieberbrunner Ache, Sperten) soll ein Kontokorrent-

kredit aufgenommen werden. Der Finanzverwalter wird ermächtigt, bei der RaiffeisenRegionalbank 

Fieberbrunn – St. Johann in Tirol eGen einen entsprechenden Vertrag bis zu einer Kredithöhe von 
EUR 1.000.000,00 abzuschließen. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die Aufnahme des Kon-

tokorrentkredites der aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedarf (§ 123 Abs 1 lit a TGO 2011). 

HHSt. 639-004022 

 

Beschluss (17:0): [Andrea Hauser, Christine Bernhofer abwesend] 
 

Die Vertragsparameter in Zusammenhang mit der Vorfinanzierung des Landes- und 

Großachengenossenschaftsanteils für Hochwasserschutzbauten (Fieberbrunne Ache, 

Sperten) sind folgende: 

 

Position Erläuterung 
Zweck Vorfinanzierung des Landes- und Großachengenossenschaftsan-

teils für Hochwasserschutzbauten (Fieberbrunner Ache, Sperten) 

Vertragspartnerin Raiffeisen RegionalBank Fieberbrunn–St. Johann in Tirol eGen 

Summe EUR 1.000.000,00 

Zinskonditionen variabel, Bindung an den 3-Monats-Euribor mit einem Aufschlag 

von 0,9 %, dekursiv, klm/360 

Vertragsdauer 1. Oktober 2015 bis 30. Juni 2017 

Tilgungen ab 1. Dezember 2015, jeweils vierteljährlich 

Spesen in den Zinskonditionen enthalten 

 

b) Abwasserbeseitigungsanlage, Bauabschnitt 09 (EUR 400.000,00) 

 
Vorbemerkung: Dieser Tagesordnungspunkt steht in Zusammenhang mit dem Be-

schluss des Gemeinderats vom 7. Juli 2015 zu Verhandlungsgegenstand III.2.2) Fi-
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nanzausschuss: Darlehensaufnahme: Abwasserbeseitigungsanlage, Bauabschnitt 09 

(EUR 400.000,00). 

 
In Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „BA 09“ (Kanalisierungsarbeiten) soll ein (weiterer) „Kredit“ 

(§ 30 Abs 1 lit o TGO 2001) von EUR 400.000,00 aufgenommen werden. Der Finanzverwalter wird er-

mächtigt, die Zuschlagsentscheidung an den Bestbieter zu übermitteln. Der Zuschlag darf bei sonstiger 

absoluter Nichtigkeit nicht innerhalb einer Stillhaltefrist von sieben Tagen erteilt werden (§ 132 Abs 1 

Bundesvergabegesetz 2006). Der Finanzverwalter wird des Weiteren ermächtigt, nach Ablauf der Still-

haltefrist den Zuschlag an den Bestbieter zu erteilen. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass der 

Abschluss eines Darlehensvertrages der aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedarf (§ 123 Abs 1 lit a 

TGO 2001). 

AOH 851009+3469 

 

Beschluss (17:0): [Andrea Hauser, Christine Bernhofer abwesend] 
 

Die Parameter in Zusammenhang mit einer weiteren (vierten) Darlehensaufnahme für 

den Bauabschnitt 09 der Abwasserbeseitigungsanlage sind folgende: 

 

Position Erläuterung 
Zweck Bauabschnitt 09 der Abwasserbeseitigungsanlage 

Vertragspartnerin Hypo Tiro Bankl AG 

Gesamtinvestition EUR 4.040.000,00 

Darlehenshöhe EUR 400.000,00 

Zinskonditionen variabel, Bindung an den 6-Monats-Euribor mit einem 

Aufschlag von 0,65 %, dekursiv, klm/360 

Vertragsdauer zehn Jahre 

Tilgungen ab 1. Dezember 2015, jeweils halbjährlich 

Spesen in den Zinskonditionen enthalten 

Gesamtfinanzierungsplan Betrag in EUR 
Summe aller (vier) Darlehen 3.750.000,00 

Finanzierung durch Anschlussgebühren 290.000,00 

Deckungsmittel aus dem ordentlichen Haushalt 0,00 

Gesamtsumme 4.040.000,00 
 

c) Jugendzentrum (EUR 600.000,00) 

 

Vorbemerkung: Dieser Tagesordnungspunkt steht in Zusammenhang mit dem Be-

schluss des Gemeinderats vom 7. Juli 2015 zu Verhandlungsgegenstand III.2.3) Fi-

nanzausschuss: Jugendzentrum (EUR 600.000,00). 
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In Zusammenhang mit dem Bauvorhaben „Jugendzentrum“ soll ein „Kredit“ (§ 30 Abs 1 lit o TGO 

2001) von EUR 600.000,00 aufgenommen werden. Der Finanzverwalter wird ermächtigt, die Zu-

schlagsentscheidung an den Bestbieter zu übermitteln. Der Zuschlag darf bei sonstiger absoluter Nich-

tigkeit nicht innerhalb einer Stillhaltefrist von sieben Tagen erteilt werden (§ 132 Abs 1 Bundesverga-

begesetz 2006). Der Finanzverwalter wird des Weiteren ermächtigt, nach Ablauf der Stillhaltefrist den 

Zuschlag an den Bestbieter zu erteilen. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass der Abschluss ei-

nes Darlehensvertrages der aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedarf (§ 123 Abs 1 lit a TGO 2001). 

AOH 259+3469 

 

Beschluss (17:0): [Andrea Hauser, Christine Bernhofer abwesend] 
 

Die Parameter in Zusammenhang mit einer Darlehensaufnahme für den Neubau des 

„Jugendzentrums“ sind folgende: 

 

Position Erläuterung 
Zweck Neubau des „Jugendzentrums“ 

Vertragspartnerin UniCredit Bank Austria AG 

Gesamtinvestition EUR 2.700.000,00 

Darlehenshöhe EUR 600.000,00 

Zinskonditionen variabel, Bindung an den 6-Monats-Euribor mit einem 

Aufschlag von 0,62 %, dekursiv, klm/360 

Vertragsdauer zehn Jahre 

Tilgungen ab 1. Dezember 2015, jeweils halbjährlich 

Spesen in den Zinskonditionen enthalten 

Gesamtfinanzierungsplan Betrag in EUR 
Darlehen 600.000,00 

Bedarfszuweisungen 440.000,00 

Deckungsmittel aus dem ordentlichen Haushalt 1.660.000,00 

Gesamtsumme 2.700.000,00 
 

3) Straßenausschuss 

1) Mittelfreigabe: LED-Straßenbeleuchtung 

 

Beschluss (19:0): 
 

Für die LED-Straßenbeleuchtung werden weitere brutto EUR 157.838,76 freigegeben. 

Die Mittelfreigabe wird 2016 wirksam. 
HHSt. 816-005001 
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2) „Masterplan“: Vergabe der Bauarbeiten 

 

Beschluss (19:0): 
 

Für die Neugestaltung der Poststraße und Teilen der Speckbacherstraße („Masterplan“) 

werden brutto EUR 741.000,74 freigegeben. Die Mittelfreigabe wird wie folgt wirksam: 

2015: EUR 300.000,00, 2016: EUR 441.000,74. 

HHSt. 363-002000 

 

4) Überprüfungsausschuss 

1) Bericht über die 35. Überprüfungsausschusssitzung 

 

Der Obmann des Überprüfungsausschusses verliest das Protokoll der 35. Überprüfungs-

ausschusssitzung vom 16. Juni 2015. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

Antrag SOLI. Es liegt ein Antrag der Gemeinderatspartei „Soziale Liste Bernhofer/Wallner sozi-

al/unabhängig konstruktiv (SOLI)“ vor. Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage 
M angehängt. 

 

Inhalt des Antrags ist, „die Mitglieder des Gemeinderats zu den Vollversammlungen“ (General-

versammlungen) „der Bergbahn“ (St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H, deren bedeut-

samste Gesellschafterin die Marktgemeinde St. Johann in Tirol ist) „(ohne Stimmrecht) einzula-

den“. Der Amtsleiter erläutert, weder das Gemeindeorganisationsrecht noch das Unternehmens-

recht eröffneten eine derartige Möglichkeit. In weiterer Folge wird mit Zustimmung von Christine 

Bernhofer und Peter Wallner kein Beschluss zu diesem Antrag gefasst. 

 

Anfrage SOLI. Es liegt eine Anfrage der Gemeinderatspartei „Soziale Liste Bernhofer/Wallner 

sozial/unabhängig konstruktiv (SOLI)“ vor. Die Anfrage ist diesem Gemeinderatsprotokoll als An-
lage N angehängt. 

 

Die Anfrage betrifft die Situation beim Bauernhof „Notheggen im Winkl“. Der Amtsleiter führt aus, 

dass einige der gestellten Fragen aufgrund der Amtsverschwiegenheit nicht coram publico be-

antwortet werden können. Die „Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“ seien in Verfahren 

nach dem Wasserrechtsgesetz und nach der Tiroler Bauordnung zu prüfen. Nachdem die Ge-

meinde im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung nicht hoheitlich (mit Zwang) agieren könne, 
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sei die Einhaltung des Vertrags mit Esther Ritsch erforderlichenfalls mit zivilrechtlicher Klage 

durchzusetzen.  

 

Schreiben der Finanzverwaltung. Manfred Kecht erkundigt sich, ob auch andere Gemeinderäte 

ein Schreiben der Finanzverwaltung hinsichtlich der Einbehaltung von Sitzungsgeldern erhalten 

hätten, was bejaht wird. 

 

V. Entscheidung über die Erhebung einer außerordentlichen Revision 
 

Beschluss (19:0): 
 

Gemäß § 36 Abs 3 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Beratung Beschlussfas-

sung über den Verhandlungsgegenstand V. Entscheidung über die Erhebung einer außeror-

dentlichen Revision ausgeschlossen. 

 

Beschluss: 
 

Gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Innsbruck vom 5. August 2015, Zl. 10 R 41/15b, zuge-

stellt am 19. August 2015, wird keine außerordentliche Revision erhoben. 

 

Dieses Protokoll enthält vierzehn Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 15. September 2015 

 

Der Bürgermeister: 
 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 






























































































